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Hallo!

Zitat

Noch ein Punkt:
Arbeitslosenhilfe/-geld und Mutterschaftsgeld wird auf Basis deines letzen NETTO-
Gehaltes berechnet.

Als Beamtin braucht man gar kein Mutterschaftsgeld zu beantragen, sondern bekommt
praktischerweise einfach sein Gehalt weiter bis zum Ende des Mutterschutzes.

Viele Grüße

Uta

1https://www.lehrerforen.de/thread/12768-wieviel-netto-wenn-man-verheiratet-ist/?postID=108750#post108750

https://www.lehrerforen.de/thread/12768-wieviel-netto-wenn-man-verheiratet-ist/?postID=108750#post108750

